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See the notice on TED website

87223-2025 - Wettbewerb
Deutschland – Bauarbeiten für Schulgebäude – 2024-06 Weingartenschule, 2406-09 
Förderanlagen
OJ S 28/2025 10/02/2025
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Lauenburg/Elbe
E-Mail: vergabe@lauenburg-elbe.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: 2024-06 Weingartenschule, 2406-09 Förderanlagen
Beschreibung: 2024-06 Weingartenschule, 2406-09 Förderanlagen
Kennung des Verfahrens: 0194dfd4-a9d8-43f9-8884-f2fc8d9c45cc
Interne Kennung: 2406-09 Förderanlagen
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45313100 Installation von Aufzügen

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Weingarten 10-16  
Stadt: Lauenburg/Elbe
Postleitzahl: 21481
Land, Gliederung (NUTS): Herzogtum Lauenburg (DEF06)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: siehe Vergabeunterlagen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.5.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 1
Auftragsbedingungen: 
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 1

2.1.6.  Ausschlussgründe

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/87223-2025
mailto:vergabe@lauenburg-elbe.de
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Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Es gelten die gesetzlichen 
Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob 
Ausschlussgründe nach §§123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung 
oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren • gem. § 21 
Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 21 Abs. 1 
Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen 
oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist. Nicht fristgerecht 
eingereichte Teilnahmeanträge bzw. schriftliche (in Papierform eingereichte) oder formlose 
Anträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: 2406-09 Förderanlagen
Beschreibung: Personenaufzug mit drei Haltestellen : Lieferung, Montage, Service und Notruf
Interne Kennung: LOT-0001

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45313100 Installation von Aufzügen

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Weingarten 10-16  
Stadt: Lauenburg /Elbe
Postleitzahl: 21481
Land, Gliederung (NUTS): Herzogtum Lauenburg (DEF06)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 30/06/2025
Enddatum der Laufzeit: 23/10/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:selbst#

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Kriterium: 
Art: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Präqualifizierte Unternehmen führen mit dem Angebot 
den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des 



87223-2025 Page 3/7

Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei 
Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht 
präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für dei zu 
vergebende Leisung mit dem Angebot entweder das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur 
Eignung“ oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE), jeweils ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen. Bei Einsatz von 
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese 
abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, jeweils ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage 
der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen 
zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst 
sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt „Eigenerklärung 
zur Eignung“ ist Bestandteil der Vergabeunterlagen oder unter  www.lauenburg-elbe.de
erhältlich.

Kriterium: 
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Präqualifizierte Unternehmen führen mit dem Angebot 
den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei 
Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht 
präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für dei zu 
vergebende Leisung mit dem Angebot entweder das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur 
Eignung“ oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE), jeweils ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen. Bei Einsatz von 
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese 
abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, jeweils ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage 
der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen 
zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst 
sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt „Eigenerklärung 
zur Eignung“ ist Bestandteil der Vergabeunterlagen oder unter  www.lauenburg-elbe.de
erhältlich. Voraussetzung für die Auftragserteilung ist eine mindestens drei Jahre bestehende 
Geschäftstätigkeit der Bieter und der von Ihnen eingesetzten anderen Unternehmen zum 
Zeitpunkt der Angebotsabgabe.

Kriterium: 
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Präqualifizierte Unternehmen führen mit dem Angebot 
den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei 
Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese 

http://www.lauenburg-elbe.de
http://www.lauenburg-elbe.de
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präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht 
präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für dei zu 
vergebende Leisung mit dem Angebot entweder das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur 
Eignung“ oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE), jeweils ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen. Bei Einsatz von 
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese 
abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, jeweils ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage 
der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen 
zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst 
sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt „Eigenerklärung 
zur Eignung“ ist Bestandteil der Vergabeunterlagen oder unter  www.lauenburg-elbe.de
erhältlich. Voraussetzung für die Auftragserteilung ist eine mindestens drei Jahre bestehende 
Geschäftstätigkeit der Bieter und der von Ihnen eingesetzten anderen Unternehmen zum 
Zeitpunkt der Angebotsabgabe.

Kriterium: 
Art: Sonstiges
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Die unter Eignung zur Berufsausübung, technische und 
berufliche Leistungsfähigkeit, und wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit genannten 
Angaben, Erklärungen, Nachweise und sonstige Unterlagen sind, soweit deren Vorlage nicht 
erst auf gesondertes Verlangen zu erfolgen hat, bis zum Ablauf der Frist für den Eingang der 
Angebote bei der Vergabestelle einzureichen. - Soweit auf Formblätter verwiesen wird, sind 
diese zu verwenden. - Die geforderten Angaben, Erklärungen, Nachweise und sonstige 
Unterlagen sind bei Bietergemeinschaften für jedes einzelne Mitglied vorzulegen, wobei jedes 
Mitglied seine Eignung für den Leistungsbestandteil nachweisen muss, den es übernehmen 
soll.
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: 
Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote 
ohne weitere Verhandlungen zu vergeben

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.evergabe.de/unterlagen/0194dfd4-a9d8-
43f9-8884-f2fc8d9c45cc/zustellweg-auswaehlen

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.evergabe.de/unterlagen/0194dfd4-a9d8-43f9-8884-
f2fc8d9c45cc/zustellweg-auswaehlen
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Zulässig

http://www.lauenburg-elbe.de
https://www.evergabe.de/unterlagen/0194dfd4-a9d8-43f9-8884-f2fc8d9c45cc/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/0194dfd4-a9d8-43f9-8884-f2fc8d9c45cc/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/0194dfd4-a9d8-43f9-8884-f2fc8d9c45cc/zustellweg-auswaehlen
https://www.evergabe.de/unterlagen/0194dfd4-a9d8-43f9-8884-f2fc8d9c45cc/zustellweg-auswaehlen
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Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 13/03/2025 10:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, 
Westeuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 60 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften über das 
Nachprüfverfahren von Vergabekammern (§155 ff GWB). „Der Nachprüfungsantrag ist nach § 
160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens 
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist 
ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Ein wirksam erteilter 
Zuschlag kann nicht aufgehoben werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Ist der Zuschlag bereits 
erteilt, kann die Unwirksamkeit eines Vertrages nach § 135 Abs. 2 GWB nur festgestellt 
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den Auftraggeber über den Abschluss 
des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht 
worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU„
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: 
Eröffnungstermin: 13/03/2025 10:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische 
Sommerzeit
Ort des Eröffnungstermins: entfällt
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: 
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
Finanzielle Vereinbarung: Hinweis zu BT-743: eine elektronische Rechnungsstellung ist 
zulässig, aber nicht erforderlich

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein
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5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Schleswig-Holstein im Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Informationen über die Überprüfungsfristen: Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften 
über das Nachprüfverfahren von Vergabekammern (§155 ff GWB). „Der Nachprüfungsantrag 
ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten 
Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und 
gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist 
ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Ein wirksam erteilter 
Zuschlag kann nicht aufgehoben werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Ist der Zuschlag bereits 
erteilt, kann die Unwirksamkeit eines Vertrages nach § 135 Abs. 2 GWB nur festgestellt 
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den Auftraggeber über den Abschluss 
des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht 
worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU„
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Stadt 
Lauenburg/Elbe
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Stadt Lauenburg
/Elbe
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Stadt Lauenburg/Elbe
Registrierungsnummer: 01053083-0000-79
Postanschrift: Amtsplatz 6
Stadt: Lauenburg/Elbe
Postleitzahl: 21481
Land, Gliederung (NUTS): Herzogtum Lauenburg (DEF06)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Stadt Lauenburg/Elbe - Der Bürgermeister, Stadtentwicklung und Ordnung
E-Mail: vergabe@lauenburg-elbe.de
Telefon: +49 4153-5909420
Fax: +49 4153-5909499
Internetadresse: https://www.lauenburg.de/
Profil des Erwerbers: https://www.lauenburg.de/
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

mailto:vergabe@lauenburg-elbe.de
https://www.lauenburg.de/
https://www.lauenburg.de/
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Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Schleswig-Holstein im Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Registrierungsnummer: --
Postanschrift: Düsternbrooker Weg 94
Stadt: Kiel
Postleitzahl: 24105
Land, Gliederung (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus.
E-Mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefon: +49 431988-4542
Fax: +49 431988-4702
Internetadresse: https://www.schleswig-holstein.de
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0194dfef-b143-45c1-9fd4-5b596fd1d940  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/02/2025 13:21:36 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 87223-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 28/2025
Datum der Veröffentlichung: 10/02/2025

mailto:vergabekammer@wimi.landsh.de
https://www.schleswig-holstein.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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